Merkblatt zur Vergabe von Mitteln aus dem Aktionsfonds

1. Allgemeines
Dem Quartiersmanagement steht jährlich pro Gebiet ein "Aktionsfonds" in Höhe von 15.000 Euro zur Verfügung. Die Mittel aus diesem Aktionsfonds sollen Bewohnergruppen, Initiativen etc. im Quartier zur unbürokratischen Umsetzung von Maßnahmen und Aktionen im und für das Quartier zur Verfügung gestellt werden.
Die Maßnahmen und Aktionen müssen dabei den im folgenden aufgeführten Kriterien, die auf die Zielsetzungen des Quartiermanagements abgestimmt sind, entsprechen:

· Nutzen für die Gemeinschaft/Nachbarschaft 

· Förderung der Aktivierung von Bewohnern und Bewohnerinnen 

· Förderung der Eigenverantwortung und Selbsthilfe 

· Stärkung nachbarschaftlicher Kontakte 

· Belebung der Stadtteilkultur 

Die Mittel aus dem Aktionsfonds sind im ergänzenden Sinne zu verwenden und sollen nicht die Regelfinanzierung von Projekten und Maßnahmen im Quartiersmanagementgebiet ersetzen. 

Beispiele für die Verwendung der Mittel des Aktionsfonds unter Beachtung der o.a. Kriterien sind:

· Kleinere Beträge zur direkten Unterstützung von Aktivitäten von Bewohnergruppen, Einzelner oder Initiativen, 

· Vergütungen für kleine Aufträge Anschaffungen und Sachkosten 

· Kleinere Investitionen

Beispielhafte Bereiche zur Verwendung der Mittel des Aktionsfonds sind Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Kommunikation, Qualifizierung, Kultur, Beschäftigung, Kinder und Jugendliche.

Mittel aus dem Aktionsfonds können sowohl für Sachkosten als auch für Personalkosten (Honorarmittel) verwendet werden. Mittelbeantragungen pro Maßnahme/Aktion/Aktivität können im Regelfall bis zu 500 Euro umfassen, in begründeten Einzelfällen bis zu einer Höhe von 1.000 Euro.
 
2. Antragstellung
Anträge sind in schriftlicher Form an das Quartiersmanagement zu richten. Der Antrag muss mindestens folgende Informationen enthalten:

· Angaben zum Antragsteller (einschließlich verantwortliche Person und Bankverbindung) 

· Angaben zum bisherigen Aktions-/Aktivitätsbereich des Antragstellers 

· Genaue Beschreibung der geplanten Maßnahme/Aktion/Aktivität 

· Benennung des beantragten Gesamtbetrages für die geplante Maßnahme/Aktion/Aktivität sowie Aufstellung der konkreten Einzelpositionen und der jeweiligen Teilbeträge

Nutzen der Maßnahme/Aktion/Aktivität im Hinblick auf die Zielsetzung des Quartiersmanagements entsprechend der vorgegebenen Kriterien.
 
3. Antragsbearbeitung
Die Anträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Über die Bewilligung der beantragten Mittel entscheidet ein Vergabegremium (Quartiersmanagement-Steuerungsrunde, Beirat o.ä.). Die Entscheidung muß innerhalb von 4 Wochen nach Antragseingang getroffen werden. Die Bewilligung wird immer nur für den Einzelfall erteilt. Ein Anspruch auf Bewilligung besteht nicht. Aus der Bewilligung einer Maßnahme/Aktion/Aktivität lassen sich auch keine Ansprüche auf die erneute Bewilligung eines weiteren Antrags gleichen Inhalts ableiten (keine Übernahme von Folgekosten).
 
4. Mittelgewährung und Abrechnung
Die bewilligten Mittel aus dem Aktionsfonds werden durch das Quartiersmanagement-Team nach erfolgter Bewilligung ausgezahlt. Nach Abschluß der Maßnahme/Aktion/Aktivität ist dem Quartiersmanagement-Team ein Nachweis über die Verwendung der Mittel aus dem Aktionsfonds beizubringen, wobei sämtliche Einzelpositionen der beantragten Aktionsfonds-Mittel analog dem eingereichten Antrag (siehe Punkt 2 Antragstellung) einzeln per Rechnungen nachgewiesen werden müssen. Der Abrechnung beizufügen ist außerdem ein kurzer Bericht (max. 1 DIN A4-Seite) und ein Foto über die Durchführung der Maßnahme/Aktion/Aktivität.
